
Wie vorbringen
Beitrag von „gemo“ vom 23. Mai 2005 22:09

Auch die abgebende Schule muss die zurückbehaltenen Aktenteile aufbewahren.

Doris, Du kannst vielleicht jetzt noch in der Grundschule Akteneinsicht nehmen.

Meine Empfehlung ist im Zweifelsfall:
Vor Schulwechsel gesamte Akte kopieren.
Dann kann man in Ruhe lesen - auch nach Jahren noch.

Eigentlich müssen Akten blattweise nummeriert werden, um "Missbrauch" erkennen zu können.

Eine Verwaltungsrichterin fragte mal den Schulamtjuristen, wo denn die wegradierten aber
noch erkenntlichen anderen Seitenzahlen/Seiten seien.

Na venti, was sagst Du dazu ?

Ich meine, wenn was jemals gewichtig genug für die Schülerakte war, dann muss es auch drin
bleiben.
Alles andere kommt mir wie Anarchie vor.

Grüße, Georg Mohr
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